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Maßregeln ge¬
gen Verfäl¬
schung und

schlechteBeschaf-
fenheit der ver¬
käuflichen Gar¬
ten Sämereyeir

Achtung wird obiges von der Regierung hiemir
bekannt gemacht.

zg ) Cammer - Bekanntmachung vom
2 2 . Zuly 1820.  xubl . August  5.
1820.

Um den mehrmals vernommenen Beschwer¬
den der Eingesessenen dieses Landes über Ver¬
fälschung oder schlechte Beschaffenheit der ver¬
käuflichen Garten -Samereyen abzuhelfen , hat
die Cammer nicht nur denjenigen , welchen die
Concefston zum Hausierhandel mit solchen Sä-
mereyen ertheilt ist , ausdrücklich vorgeschric-
ben , sich jederzeit mit guten , achten und fri¬
schen Samereyen zu versehen , und niemand
im Preise zu übersetzen , indem widrigenfalls
bey deshalb cinkommenden und gegründet
befundenen Beschwerden die ihnen verliehene
Concefston zu diesem Handel augenblicklich
aufgehoben werden solle , sondern es wird auch
in Gemäßheit eines Höchsten Rescripts vom
, 7. d. M . diese Bestimmung auf alle andere
Kaufleute im hiesigen Herzogthum und in der
Erbherrschaft Zever , welche mit Garten - Sä-
mereyen handeln , ausgedehnt , dergestalt , daß
dieser Handel allen denen , über welche derglei¬
chen bey angcstellter Untersuchung gegründet
befundene Beschwerden einlaufen werden , für
die Zukunft gänzlich untersagt werden soll,
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